
Pilzsammelbestimmungen in der Schweiz 

Alle übrigen Kantone besitzen zurzeit keine besonderen Verordnungen, die 
den Pilzschutz betreffen. 
Im Allgemeinen gilt für die ganze Schweiz: In Natur- und 
Pflanzenschutzgebieten dürfen keine Pilze gesammelt werden. 

  

KANTON 
(Links) 

SCHONZEIT 
(totales 

Pflückverbot) 

MENGENBEGRENZUNG 
(kg pro Person / Tag) 

WEITERE VORSCHRIFTEN 
 

 

AG - - 
Organisiertes Sammeln verboten. 
Bewilligungspflicht für gewerbsmässiges 
Sammeln. 

 

AI - 2 kg 
Nur ausgewachsene Pilze sorgfältig von Hand 
pflücken. 

 

AR - 2 kg 

Nur ausgewachsene Pilze sorgfältig von Hand 
pflücken. Gewerbsmässiges oder organisiertes 
Pilzsammeln ist verboten (ausgenommen zu 
Studienzwecken). 

 

BE - 2 kg 
Organisiertes Pilzsammeln ist verboten 
(ausgenommen geführte Exkursionen zu 
Ausbildungszwecken). 

 

BL - - Keine besonderen Bestimmungen. 

 

BS - - Keine besonderen Bestimmungen. 

 

FR von 20h bis 07h 2 kg 
Die mutwillige Zerstörung von Pilzen ist 
verboten. 

 

GE - 2 kg   

 

GL 

1.–10. jeden 
Monats 

2 kg 
Organisiertes Pilzsammeln ist verboten 
(ausgenommen Pilzvereine oder Schulen zu 
Ausbildungszwecken). 

 

GR 

1.–10. jeden 
Monats 

2 kg 

Pilzsammeln in Gruppen von mehr als 3 
Personen ist verboten (ausgenommen 
Familien). 
Die mutwillige Zerstörung von Pilzen ist 
verboten. 

 

JU - 2 kg 
Organisiertes Sammeln ist verboten. 
Pilze nur sorgfältig von Hand pflücken. 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1379
http://ai.clex.ch/frontend/versions/1551
http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/619
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/898
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/721.0.11/versions/6029
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_l4_05p11.html
http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/IV%20G%2F3%2F3
https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/496.100/versions/3003
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/loi_451.11.hcsp


KANTON 
(Links) 

SCHONZEIT 
(totales 

Pflückverbot) 

MENGENBEGRENZUNG 
(kg pro Person / Tag) 

WEITERE VORSCHRIFTEN 
 

 

LU 

1.–7. jeden 
Monats 

2 kg, davon höchstens  
½ kg Morcheln oder 
Eierschwämme 

Organisiertes Sammeln (ausgenommen 
Pilzvereine oder Schulen zu 
Ausbildungszwecken), sowie wahlloses 
Pflücken und mutwilliges Zerstören von Pilzen 
sind verboten. Nur ausgewachsene Pilze 
pflücken. 

 

NE - - Keine besonderen Bestimmungen. 

 

NW - 1 kg 

Organisiertes Sammeln ist verboten. Das 
Sammeln wildwachsender Pilze zu 
Erwerbszwecken bedarf einer Bewilligung der 
Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz. 

 

OW 

1.–7. jeden 
Monats und 

Nachts 

2 kg, davon höchstens 
½ kg Morcheln 

Organisiertes und gewerbsmässiges Sammeln 
sind verboten. 

 

SG  

 
  Spezielle Regelungen je nach Gemeinde. 

 

SH - - 

Keine besonderen Bestimmungen ausser für 
die Gemeinden Buchberg und Rüdlingen 
welche sich an die Bestimmungen des Kantons 
Zürich halten (1.-10. jedes Monats 
Sammelverbot, sonst 1 kg pro Person/Tag, 
siehe ZH) . 

 

SO - - 
Verordnung über Pilzschontage und 
Sammelvorschriften vom 27. April 1998 wurde 
ersatzlos gestrichen 

 

SZ - 
2 kg, davon höchstens 
1 kg Morcheln. 

Organisierte Veranstaltungen zum Sammeln 
von Pilzen sind untersagt . Für 
wissenschaftliche und schulische Zwecke kann 
das zuständige Departement Ausnahmen vom 
Veranstaltungsverbot bewilligen. 

 

TG - 1 kg 
Neue Verordnung vom Kanton 
Thurgau beachten. 

 

TI von 20h bis 07h 3 kg 
Pilze nur sorgfältig von Hand pflücken. Die 
mutwillige Zerstörung von Pilzen ist verboten. 

 

UR - 

3 kg, davon höchstens 

½ kg Morcheln oder 
2 kg Eierschwämme 

Organisiertes und gewerbsmässiges Sammeln 
sind verboten. Nur ausgewachsene Pilze 
sorgfältig und ohne Hilfsgeräte pflücken. Die 
mutwillige Zerstörung von Pilzen ist verboten. 
Morcheln dürfen nicht vor dem 1. April 
gesammelt werden. 

http://srl.lu.ch/frontend/versions/418
https://www.nw.ch/raumentwdienste/4592
http://gdb.ow.ch/frontend/versions/165
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/671.1/versions/2288
https://www.sg.ch/umwelt-natur/natur-landschaft/biodiversitaet/artenvielfalt/pilze.html
https://www.sz.ch/behoerden/umwelt-natur-landschaft/natur-jagd-fischerei/tiere-und-pflanzen-artenschutz/pilz-und-beerensammeln.html/72-416-397-396-4016-4014
http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/1635
https://raumentwicklung.tg.ch/themen/natur/pilze.html/4229
https://raumentwicklung.tg.ch/themen/natur/pilze.html/4229
http://www.inrete.ch/ti/cantone/leggi_regolamenti/divieti_raccolta_funghi.htm
https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home/lex-10_5131?effective-from=20070501


KANTON 
(Links) 

SCHONZEIT 
(totales 

Pflückverbot) 

MENGENBEGRENZUNG 
(kg pro Person / Tag) 

WEITERE VORSCHRIFTEN 
 

 

VD von 20h bis 7h 2 kg 

Das Sammeln von nicht geschützten Pilzen zu 
Erwerbszwecken außerhalb privater Gärten 
und Obstgärten ist auf eine Menge von 6 kg 
pro Person und Tag beschränkt, wobei alle 
Arten von sieben bis 20 Uhr erlaubt sind und 
eine Genehmigung der Behörde erforderlich 
ist. In der Genehmigung sind die Arten, die 
gesammelt und verkauft werden dürfen, sowie 
die Modalitäten der Entnahme angegeben. Sie 
darf nur einer Person erteilt werden, die 
nachweist, dass sie einen von der 
Schweizerischen Vereinigung amtlicher 
Pilzkontrollorgane durchgeführten oder als 
gleichwertig anerkannten Kurs absolviert hat. 

 

VS - - Keine besonderen Bestimmungen. 

 

ZG - - Keine besonderen Bestimmungen. 

 

ZH 

1.–10. jeden 
Monats 

1 kg 

Nur dem Sammler bekannte Pilzarten pflücken. 
Das mutwillige Zerstören von Pilzen ist 
verboten. Parasitäre und  für Pflanzen 
schädliche Pilze wie der Hallimasch sind von 
den Schutzbestimmungen ausgeschlossen. 

 

FL 

1.–10. jeden 
Monats und von 

20h bis 8h 

2 kg, davon höchstens 
1 kg Steinpilze und 
Eierschwämme oder 
1 kg Morcheln 

Organisiertes Sammeln verboten. 

 

D 

 
1 kg   
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http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5014&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=reglement&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
https://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=702.15
https://www.llv.li/inhalt/11250/amtsstellen/pilze-sammeln-pilzschutzgebiete-pilzkontrolle
https://www.loerrach-landkreis.de/ceasy/modules/core/resources/main.php?id=1325

